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Ordnungsmäßigkeit digital geführter Erlösaufzeichnungen 
- Elektronische Registrierkassen und digitale Erlöserfassungssysteme 

im Brennpunkt des Steuerrisikos Erlösverkürzung – Teil III 
Von Dipl.Finanzwirt(FH) Willi Härtl und Dipl.Finanzwirt(FH) Susanne Schieder, Weiden 

Die ausführliche Fassung des hier vorliegenden Kurzbeitrags mit anschaulichen Beispielen ist in 
„Die steuerliche Betriebsprüfung“ (ESV Erich Schmidt Verlag) ab Ausgabe 02/2011 veröffentlicht. 

7 Umfang steuerlich relevanter Daten bei Aufzeichnungen von Geschäftsvorfällen 
Aus den Ordnungsvorschriften der handelsrechtlich und/oder steuerrechtlich zu führenden Büchern kann abgeleitet 
werden, dass als kleinste Einheit der Geschäftsvorfall aufzeichnungspflichtig ist (Einzelaufzeichnungspflicht für 
Geschäftsvorfälle, § 238 Abs.1 Satz 3 HGB bzw. § 145 Abs. 1 Satz 2 AO). Für ihn statuiert das Gesetz expressis 
verbis das Verfolgbarkeitserfordernis in der Entstehung und Abwicklung. Auch die Maxime der Belegbarkeit43 ge-
hört hierzu. 

Da die Vorschrift des § 145 Abs. 2 AO (Zweckbezogenheit der Aufzeichnungen) für den Überschussermittler nach 
§ 4 Abs. 3 EStG an Beweisfunktion und Prüfbarkeit im Ergebnis die gleichen Anforderungen stellt44 wie sie für 
Buchführungspflichtige gelten, ist die Einzelaufzeichnungspflicht (§ 22 UStG) und das Belegbarkeitserfordernis 
auch für ihn der Maßstab. 

a) Aufzeichnungen von Geschäftsvorfällen als Grundaufzeichnungen 
Aus Revisionssicht besteht die wesentliche funktionale Bedeutung45 der Aufzeichnungen mit ECRs und anderen 
elektronischen Erlöserfassungssystemen in der Dokumentation der Geschäftsvorfälle von der Entstehung bis zur 
Abwicklung. Im herkömmlichen Sprachgebrauch von Literatur und Rechtsprechung handelt es sich um Grundauf-
zeichnungen46, also Bücher (und Aufzeichnungen) im Sinne des § 140 AO und § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO. 

b) Umfang der Aufbewahrungspflicht für Details von Geschäftsvorfällen 
Die Einführung des Datenzugriffs zum 1.1.2002 hat intensive Diskussionen über den Umfang der dem Daten-
zugriffsrecht der Finanzverwaltung unterliegenden steuerlich relevanten Daten in Gang gesetzt. Kritisiert wurde u.a. 
die inhaltliche Unbestimmtheit47 und Praxisuntauglichkeit der Tautologie im Fragen- und Antwortkatalog des BMF48 
in dieser Frage. 

Neuerdings wurde nun auch die Diskussion angestoßen, inwieweit die digital gespeicherten Details einzelner Ge-
schäftsvorfälle – hier bei Apotheken49 – steuerlich relevant sind. 

c) Details von Geschäftsvorfällen und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 
Eine Selektion von einzelnen Datenfeldern für an sich unzweifelhaft aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle und 
anschließende Qualifizierung nach einer im Detail statuierten Aufzeichnungspflicht entspricht nicht dem Gesetzes-
wortlaut und dem Gesetzeszweck. So postuliert § 145 Abs. 1 AO für Bücher und Aufzeichnungen (und in analoger 
Anwendung § 145 Abs.2 AO zu den für die Besteuerung zu führenden Aufzeichnungen) das Anwendbarkeits-
erfordernis der GoB ohne sie ausdrücklich zu nennen50. Diese sind als unbestimmter Gesetzesbegriff in mancher 
Hinsicht kodifiziert, in vielerlei Hinsicht bestehen sie aus Gewohnheitsrecht, Handelsbräuchen und der Verkehrsan-
schauung51. Eine Definition von aufzeichnungspflichtigen und damit steuerlich relevanten Datenfeldern enthalten sie 
nicht. Auch in § 238 Abs. 1 HGB und § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO ist von Büchern (und Aufzeichnungen) die Rede, ohne 
dass der Umfang einzelner Datenfelder ausdrücklich bestimmt ist. 

Es ist weiterhin unbestritten, dass Belege von Geschäftsvorfällen in der inhaltlichen Qualität wie Handelsbriefe auf 

                                                           
43) Zu § 145 Abs.1 S.2 AO Drüen in Tipke/Kruse, § 145 AO Tz. 23 m.w.N. 
44) Drüen in Tipke/Kruse, § 145 AO Tz. 24. 
45) Für das funktionale Verständnis von Büchern in Abgrenzung vom Oberbegriff Aufzeichnungen Drüen in Tipke/Kruse Tz. 12 vor § 140 AO. 
46) Beispielhaft FG Düsseldorf vom 05.02.2007, 16 V 3457/06 A(AO), EFG 2007, 890: „Danach sind Bücher solche Aufzeichnungen, die die 

Funktion erfüllen, für einen Kaufmann seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens zu dokumentieren (Sauer, in Beermann, 
Kommentar zur AO, FGO, § 140 AO Rn. 2). Zu den Büchern gehören demnach etwa die Grundaufzeichnungen, das Hauptbuch und die Ab-
schlüsse,..“. 

 Zum Begriff weiterhin Panek, „Die steuerliche Außenprüfung“, 2008, S. 207, „Grundbücher“ m.w.N. 
47) Vgl. Drüen in Tipke/Kruse, § 147 AO Tz. 72a m.w.N. 
48) BMF IV A 4, „Fragen- und Antworten zum Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung“, Stand 22.1.2009, abrufbar im Internet unter 

www.bundesfinanzministerium.de, Suchbegriff „Datenzugriff“, Tz. I 6: „..Steuerlich relevant“ sind Daten immer dann, wenn sie für die Be-
steuerung des Steuerpflichtigen von Bedeutung sein können…“. 

49) Bellinger, „Archivierungsstandard für Daten aus Warenwirtschaftssystemen von Apotheken“ Stand 27.4.2010, Internetveröffentlichung 
www.apo-audit.de/archivierung-gdpdu, Tz. 220, Tz. 234. 

50) Drüen in Tipke/Kruse, § 145 Tz. 4 und 5. 
51) Drüen in Tipke/Kruse, § 145 Tz. 6 bis 10. 
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Papier oder digital bildlich gespeichert mit allen Detailinformationen ohne Schwärzung und teilweiser Unkennt-
lichmachung bzw. Ausblendung aufbewahrungspflichtig sind. Gleiches muss für die Abbildung derselben in digita-
ler Speicherung als Datensatz gelten52. 

Diese Auffassung lässt sich aus dem Beschluss des FG Düsseldorf vom 5.2.200753 herleiten. Hiernach findet sich 
Merkmal „soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung" lediglich in § 147 Abs. 1 Nr. 5 AO, nicht jedoch bei Bü-
chern und Aufzeichnungen im Sinne des § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO. 

d) Details von Geschäftsvorfällen und Prüfbarkeitsbedürfnis 
Die Prüfbarkeit hinsichtlich Vollständigkeit von Geschäftsvorfällen allein mit Angabe ihrer jeweiligen Endsumme 
ist funktional zu gering, da ein Prüfungsbedürfnis bereits in Bezug auf die Nachvollziehbarkeit der Summenbildung 
aus den Einzelpositionen besteht. Weiterhin muss nachprüfbar sein, ob und ggfs. aus welchem Grund z.B. ECR-
Registrierungen mit Null oder negativen Beträgen erfolgt sind. Für die zutreffende Ermittlung der täglichen Umsätze 
haben die Einzelpositionen elementare Bedeutung. Weiterhin ermöglichen nur die Detailinformationen der Ge-
schäftsvorfälle die verschiedentlich relevante Überprüfung der zutreffenden Bestimmung des Umsatzsteuersatzes. 
Detailinformationen wie Artikelbezeichnung und Artikelnummer ermöglichen eine Kontrolle oder Verprobung mit 
den Wareneinkäufen; fortlaufende Rechnungsnummern und datenbankinterne Schlüsselnummern sind für die Über-
prüfung auf Vollständigkeit essentiell, Bedienerangaben ermöglichen einen Abgleich mit den gebuchten Lohnauf-
wendungen etc. 

Diese Auffassung teilt auch der BFH im nicht unumstrittenen Urteil54 vom 24.6.2009, VIII R 80/06, wo es um die 
Datenzugriffsbefugnisse beim Überschussermittler nach § 4 Abs. 3 EStG ging. Der erkennende Senat führt hier aus: 

„Der Aufbewahrungspflicht nach § 147 Abs. 1 AO und dem Datenzugriff nach § 147 Abs. 6 AO unterliegen danach -
- ungeachtet der Aufzählung in § 147 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 5 AO -- grundsätzlich alle Unterlagen und Daten, die zum 
Verständnis und zur Überprüfung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufzeichnungen von Bedeutung sind“. 

e) Bestimmtheitsgrundsatz und Prüfbarkeit, u.a. bei Apotheken 
Dieser Auffassung wird nun entgegengehalten55, das sei zu weitgehend, da alles irgendwie von Bedeutung sein kön-
ne. Das Recht des Bürgers, aus der Norm seinen Pflichtenkatalog ableiten zu können (sog. Bestimmtheitsgrundsatz 
einer Gesetzesnorm) würde mit einer derart weitgehenden Formulierung verfehlt. Demzufolge müssten bei elektro-
nischen Kassensystemen von Apotheken zwar die aufgezeichneten Daten über Entgelte, nicht aber die Verknüp-
fungen zu den Warenabgängen aufbewahrt werden. 

Wie bereits ausgeführt sind die aufgezeichneten Details der Geschäftsvorfälle Grundaufzeichnungen, die in vielerlei 
Hinsicht für die Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit sowie Verprobungen erforderlich sind. Das vorstehen-
der Auffassung zugrundeliegende Verständnis von Prüfbarkeit würde das Prüfungsbedürfnis der Finanzverwaltung 
auf eine Vollständigkeitsprüfung und rechnerische Nachprüfung reiner Euro-Beträge ohne Identifizierbarkeit der 
hierbei veräußerten Waren vergleichbar einem Fischen im Trüben beschränken. Angesichts der in der Realität vor-
handenen Manipulationsmöglichkeiten – die nach Praxiserfahrungen auch bei Apotheken auftreten - würde das zur 
Verhinderung der Prüfbarkeit führen. Vergleicht man das Prüfungsbedürfnis von Unterschlagungsprüfungen durch 
das interne Controlling oder durch Wirtschaftsprüfer mit dem Prüfungsbedürfnis der Betriebsprüfung56, so besteht 
funktional kein Unterschied; bei beiden handelt es sich um Vollständigkeitsprüfungen, wo zur Verhinderung der 
Prüfbarkeit eine Vorenthaltung dieser Detailinformationen undenkbar ist. 

f) Steuerliche Relevanz von Bestellungen und Aufträgen 
Aufzeichnungen von Bestellungen, Aufträgen und Reservierungen sind in modernen digitalen Abrechnungssyste-
men regelmäßig die Grundlage für weitere Aufzeichnungen der nächsten Phase der Abwicklung der Geschäftsvor-
fälle (beispielhaft Registrierung einer Bestellung im Restaurant, Reservierung in der Hotelsoftware, Auftragserfas-
sung in einer ERP-Software). Die Aufzeichnungen der Bestellungen, Reservierungen und Aufträge sind als Auf-
zeichnung der ersten Phase eines Geschäftsvorfalls für Prüfungszwecke auf Vollständigkeit unverzichtbar57. 

g) Steuerliche Relevanz abhängig von tatsächlicher (nicht nur möglicher) digitaler Weiterverarbeitung? 
Teilweise wird in der Literatur die Steuerrelevanz von aufgezeichneten Geschäftsvorfällen von der tatsächlichen 

                                                           
52) Gleicher Ansicht wohl Panek, „Die steuerliche Außenprüfung“, 2008 S. 251 in Zusammenhang mit Systemen zur Archivierung im Umsatz-

bereich, Aufbewahrung in maschinell auswertbarer Form ohne Ausführungen zu Einschränkungen im Umfang von Umsatzdaten. 
53) FG Düsseldorf vom 5.2.2007, 16 V 3457/06, EFG 2007, 890, zur Frage des Datenzugriffs auf Konten der Finanzbuchhaltung mit nicht 

abzugsfähigen Betriebsausgaben und Drohverlustrückstellungen. 
54) Vgl. Härtl, „Der Datenzugriff bei Überschussrechnern nach § 4 Abs. 3 EStG im Licht des BFH-Urteils vom 24.6.2009 (VIII R 80/06), im 

Besonderen auf gesetzlich nicht vorgeschriebene digitale Aufzeichnungen im Sinne des § 146 Abs. 6 AO“, StBp 12/2009. 
55) Bellinger, „Archivierungsstandard für Daten aus Warenwirtschaftssystemen von Apotheken“ Stand 27.4.2010, Tz. 169, Internetveröffentli-

chung www.apo-audit.de/archivierung-gdpdu unter Bezugnahme auf Panek, „Die steuerliche Außenprüfung“, a.a.O. S. 228 hinsichtlich 
Eingrenzung der Steuerrelevanz von Unterlagen i.S.d. § 147 Abs. 1 Nr. 5 AO. 

56) Unterschlagungsprüfungen haben regelmäßig Mitarbeiter im Fokus, bei Erlösverkürzung steht der Betriebsinhaber im Mittelpunkt des 
prüferischen Interesses. 

57) A.A. wohl Drüen in Tipke/Kruse für „Auftrags-, Abrechnungs-, Bestell- und Kontrollbücher“, § 147 Tz. 4 m.w.N. 
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(nicht nur möglichen) Weiterverarbeitung in einem nachgelagerten Buchführungssystem insbesondere aus Gründen 
evtl. unverhältnismäßiger Archivierungsanforderungen abhängig gemacht. Beispielhaft wird das für Fakturiersys-
teme thematisiert58. 

Die tatsächlich nicht oder doch vorhandene voll- oder halbautomatische digitale Weiterverarbeitung in einem nach-
gelagerten System ist regelmäßig kein geeignetes Kriterium in der Abgrenzung der Steuerrelevanz. Bei vielen klei-
nen und mittleren Unternehmen sind Systeme im Einsatz, mit denen auch Ausgangsrechnungen generiert werden 
(z.B. Hotelsoftware, Branchenlösungen für Handwerker, Praxisabrechnungssysteme für Ärzte und andere Freiberuf-
ler). Die Finanzbuchhaltung im engeren Sinne oder Aufzeichnungen für die Einnahme-Überschussrechnung sind mit 
diesen Systemen überwiegend nicht verknüpft. Eine funktionsgerechte Vollständigkeitsprüfung der im nachgelager-
ten System aufgezeichneten Erlöse ist u.a. nur durch Datenzugriff auf diese Insellösung als vorgelagertes System mit 
allen seinen Details der aufgezeichneten Geschäftsvorfälle möglich. 

Die Ordnungsvorschriften der Abgabenordnung schreiben keine Form der Buchführung oder Aufzeichnungen, auch 
nicht in digitaler Form vor, sondern regeln das Qualitätserfordernis. Umfang und Komplexität von Büchern und 
Aufzeichnungen werden wesentlich durch die Betriebsgröße und die Art der gewerblichen Betätigung bestimmt. Die 
betriebswirtschaftlich erforderliche unterschiedliche Ausgestaltung des Rechnungswesens bestimmt damit auch das 
Prüfbarkeitsbedürfnis der Finanzverwaltung. 

h) Steuerlich relevante Daten, zusammenfassende Betrachtung 
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass Aufzeichnungen in ECRs und anderen digitalen Erlöserfassungssystemen funkti-
onal Bücher und Aufzeichnungen i.S.d. § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sind, regelmäßig die Funktion von Grundauf-
zeichnungen oder Grundbüchern haben und der unmittelbaren regelmäßig detaillierten Aufzeichnung von Ge-
schäftsvorfällen vom Beginn bis letzten Phase ihrer Abwicklung dienen. Der Aufzeichnungsumfang entspricht in der 
Detailtreue den GoB. Damit steht die steuerliche Relevanz von vorne herein außer Zweifel. Die Detailinformationen 
sind unerlässlich für die Prüfbarkeit, insbesondere auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Folge einer Begrenzung auf 
eine Teilmenge von Datenfeldern wäre regelmäßig eine ungerechtfertigte Einschränkung der Prüfbarkeit bis hin zu 
ihrer völligen Verhinderung. 

8 Risikoorientierter Check des aktuellen Zustands des Erlöserfassungssystems bei der Betriebs-
prüfung 

Nach der mittlerweile erreichten Quantität in der Anwendung des Datenzugriffs vor allem auf die Finanzbuchhal-
tung liegt der Schwerpunkt der künftigen Aufgaben insbesondere auf Steigerung der digitalen Prüfungsqualität. Die 
qualitative Steigerung der digitalen Prüfung, insbesondere auch durch den Datenzugriff auf der Finanzbuchhaltung 
vorgelagerte Systeme, ist, schon angesichts der häufig verhinderten Prüfbarkeit durch Aufbewahrungsmängel, un-
trennbar verbunden mit dem Einsatz struktureller Verprobungsmethoden und Prüfverfahren. Weiterhin erforderlich 
sind insbesondere auch eine risikoorientierte Neuausrichtung der Fallauswahl am Kontrollbedürfnis und die konse-
quente praktische Umsetzung eines logistischen Prüfungsablaufs. 

Wesentliche Zielsetzung ist hierbei, dass der mitwirkende und seine steuerlich relevanten Sachverhalte und Daten 
offenlegende Steuerpflichtige (insbesondere auch durch Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei Einsatz von 
ECRs, u.a. durch Erfüllung der Nachrüstverpflichtung) im Gegensatz zu einem nicht mitwirkenden und verschlei-
ernden Unternehmen durch eine Prüfung möglichst wenig belastet wird. Transparenz, maschinelle Auswertbarkeit 
und Ordnungsmäßigkeit von Aufzeichnungen, insbesondere von ordnungsmäßigen Grundaufzeichnungen, sind der 
Maßstab für die Risikoeinschätzung im Besteuerungsverfahren. Da die Risiken die zeitliche und sachliche Intensität 
des Umgangs der Betriebsprüfung mit einem Prüfungsfall bestimmen, indizieren sie zugleich den Umfang der Inan-
spruchnahme und Arbeitsintensität des Steuerpflichtigen und seines Steuerberaters. 

Die Durchführung einer Registrierkassenauslesung bzw. eines Systemchecks (gerade auch bei ECRs, die bauartbe-
dingt und wegen fehlender Umrüstmöglichkeit noch in den Anwendungsbereich des BMF-Schreibens vom 9.1.1996 
fallen) ist für die Betriebsprüfung unverzichtbar. Der Prüfer erhält hierdurch eine intensive Sicht auf das Erlöserfas-
sungssystem des Betriebs und gewinnt so für den weiteren Prüfungsablauf entscheidende Erkenntnisse, ob das Sys-
tem in seiner Einbettung in die betrieblichen Abläufe die vollständige Erfassung der Einnahmen gewährleisten kann 
bzw. welche Risiken vorhanden sind, und welche davon die nicht vollständige Erlöserfassung begünstigen. 

Die Beschäftigung mit ECRs und anderen Erlöserfassungssystemen vor Ort hat auch eine erhebliche Präventivwir-
kung. Steuerpflichtige und Steuerberater kommunizieren die Aktivitäten der Betriebsprüfer in ihren Reihen. 

                                                           
58) Panek, „Die steuerliche Außenprüfung“, 2008, S. 248 m.w.N., dagegen für das Genügen der generellen Weiterverarbeitungsmöglichkeit 

BMF-Schreiben vom 16.7.2001, IV D 2 – S 0316 – 136/01, BStBl. I 2001, 415, Kap. III Nr. 1. 


